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§ 25a ARG Sonderbestimmungen für
die Schifffahrt

 ARG - Arbeitsruhegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.04.2022

(1) Dienstpläne und Arbeitszeitaufzeichnungen im Sinne der §§ 24 und 25 sind für die an Bord beschäftigten

Arbeitnehmer an Bord der Schi e im Sinne des Schi fahrtsgesetzes und des Seeschi fahrtsgesetzes anzubringen bzw.

zu führen. Dies gilt jedoch nicht für Fahrzeuge, die nur dem Remork im Sinne des § 2 Z 30 Schi fahrtsgesetz in Häfen

dienen.

(2) An Bord von Schi en, die unter das Seeschi fahrtsgesetz fallen, sind die Unterlagen gemäß Abs. 1 überdies in den

Arbeitssprachen und in Englisch anzubringen bzw. zu führen und haben den Standardmustern der Anhänge I und II

der Richtlinie 1999/95/EG zu entsprechen. Eine schriftlich vom Arbeitgeber und vom Arbeitnehmer bestätigte Kopie

der Arbeitszeitaufzeichnung ist dem Arbeitnehmer auszuhändigen.
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